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– Ergebnis der zweiten Lesung des Europäischen Parlaments 
(Brüssel, 27./28. April 2016) 

  

I. ABSTIMMUNG 

Da keine Abänderung angenommen wurde, hat der Präsident des Europäischen Parlaments 

den Standpunkt des Rates in erster Lesung für gebilligt erklärt. 

 

Der Wortlaut der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments ist in der Anlage 

enthalten. 
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II. ANNAHME VON GESETZGEBUNGSAKTEN NACH DER ZWEITEN LESUNG IM 
EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

 

Da das Europäische Parlament den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt hat, gilt der 

betreffende Rechtsakt gemäß Artikel 294 Absatz 7 Buchstabe a AEUV als in der Fassung des vom 

Rat in erster Lesung festgelegten Standpunkts erlassen. 

 

Nach der Unterzeichnung durch den Präsidenten des Europäischen Parlaments, den Präsidenten des 

Rates und die Generalsekretäre der beiden Organe wird der betreffende Rechtsakt im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. 
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ANLAGE 

(28.04.2016) 

Eisenbahnagentur der EU ***II 
 

Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr 

PE575.347 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2016 zum Standpunkt 
des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 
Das Europäische Parlament, 
– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (10578/1/2015 – C8-0415/2015), 

– unter Hinweis auf die begründeten Stellungnahmen, die vom litauischen Parlament, vom rumä-
nischen Senat und vom schwedischen Reichstag gemäß dem Protokoll Nr. 2 über die Anwen-
dung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit abgegeben wurden und in 
denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem Sub-
sidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 11. Juli 20131, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Oktober 20132, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung3 zum Vorschlag der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0027), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 76 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr für die 
zweite Lesung (A8-0073/2016), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur Kenntnis; 

3. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen wird; 

4. -
Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 881/2004“ zu nennen4; 

                                                 
1  ABl. C 327 vom 12.11.2013, S. 122. 
2  ABl. C 356 vom 5.12.2013, S. 92. 
3  Angenommene Texte vom 26.2.2014, P7_TA-PROV(2014)0151. 
4  

Namen des Parlaments bzw. des Rates. 
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5. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates gemäß 
Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu unter-
zeichnen; 

6. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem überprüft 
worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, und im Einverneh-
men mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des Gesetzgebungsakts im Amts-
blatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

7. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zum ERA-Verwaltungsrat und zum Verfahren 
für die Auswahl und Entlassung des leitenden Direktors 

Die Kommission bedauert, dass der vereinbarte Text der neuen ERA-Verordnung im Vergleich zu 

dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission von den entscheidenden Bestimmungen abweicht, 

die das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission 2012 gemäß dem Gemeinsamen Kon-

zept in Bezug auf dezentrale Agenturen der EU beschlossen haben. Dies betrifft die Zahl der Ver-

treter der Kommission im Verwaltungsrat und das Verfahren für die Auswahl und Entlassung des 

leitenden Direktors. Die Kommission weist insbesondere darauf hin, dass die Benennung eines 

Beobachters aus den Reihen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das von der Kommission ange-

wandte Auswahlverfahren zur Ernennung des leitenden Direktors nicht zu einer Überschneidung 

von Funktionen im Auswahl- und Ernennungsverfahren führen sollte (Artikel 51 Absatz 1). 

Erklärung der Kommission zu den erforderlichen Haushaltsmitteln 

Mit dem vierten Eisenbahnpaket erhält die ERA neue Befugnisse, insbesondere die Befugnis, Fahr-

zeuggenehmigungen und Sicherheitsbescheinigungen unmittelbar für den Sektor auszustellen. Es ist 

nicht auszuschließen, dass die ERA während des Übergangszeitraums keine Gebühren und Ab-

gaben erhält, während gleichzeitig Personal eingestellt und geschult werden muss. Um eine Störung 

des Eisenbahnmarktes zu vermeiden, wird sich die Kommission darum bemühen, die nötigen Haus-

haltsmittel zur Deckung der Kosten des Personalbedarfs bereitzustellen. 
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